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Maßnahmen strafrecht l icher Verantwort l ichkeit  ger ichteter 

Angaben hat auf der Grundlage der Regelungen der Strafprozeß

ordnung oder des Gesetzes zur Bekämpfung von Ordnungswidr ig

keiten zu erfolgen. Es gi l t  das Verbot,  das Strafverfahren 

durch Sachverhaltsklärungen nach dem VP-Gesetz zu ersetzen.

Der sozial ist ischen Gesetzl ichkeit  widerspricht es auch, 

die Befragung nach dem VP-Gesetz zur Aufklärung der individuel

len strafrecht l ichen Verantwort l ichkeit  zu nutzen, wenn be

rei ts entschieden werden kann, kein Ermit t lungsverfahren ein

zulei ten, da auf Grund al ler Umstände des Sachverhaltes, des 

Verhaltens des Täters vor und nach der Tat sowie aus pol i t i 

schen, pol i t isch-operat iven Gründen und Zielstel lungen die Vor

aussetzungen für das Absehen von Maßnahmen der straf recht l ichen 

Verantwort l ichkeit  gemäß § 25 StGB gegeben sind. Diese straf

prozessualen Entscheidungen können nur auf der Grundlage von 

Ermit t lungsergebnissen erfolgen, die im Rahmen der zulässigen 

strafprozessualen Tät igkeit  zustande kamen.

Damit im Zusammenhang stehen Probleme des Hinüberlei tens von 

Sachverhaltsklärungen nach dem VP-Gesetz in strafprozessuale 

Maßnahmen. Die Ergebnisse der Sachverhaltsklärung nach dem VP- 

Gesetz können (bei erarbeiteten Verdachtshinweisen) die Not

wendigkeit  der Durchführung strafprozessualer Prüfungshandlunge 

gemäß §§ 92 f f .  StPO oder(bei erarbeitetem Verdacht) die Not

wendigkeit  der Einlei tung eines Ermit t lungsverfahrens begrün

den. Bei al len derart igen Handlungen besteht u. a. das Er

fordernis,  die im Zusammenhang mit  der Sachverhaltsklärung 

und bei anderen Maßnahmen auf der Grundlage des VP-Gesetzes 

erarbeiteten beweiserhebl ichen Informationen für die Beweis

führung im Strafverfahren zu sichern.

Die im Ergebnis von Maßnahmen auf der Grundlage des VP-Ge

setzes durch die Untersuchungsorgane erarbeiteten beweiserheb

l ichen Informationen können in ihrer Gesamtheit  als Anlaß für


